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SSENVERKEHflSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG 

Haberkamp/ Poppenbüttler ��ptstraße . 
Aufstellung VZ 206 + Aufbringen Haltelinie . . . 

1 Anordnung 
Das PK352-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für den · 

Haberkamp/ Poppenbüttler Hauptstraße 

folgendes an: 
Anbringen eines VZ 206 und Aufbringen der dazugehörigen Haltelinie 

2 Durchzuführende Maßnahmen 
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

-Entfernen des vorhandenen VZ 205
. -Anbringen des VZ 206 

-Aufbringen der zum VZ 206 gehörigen Haltelinie. Siehe auch anhängende Zeichnung

3 Begründung ·

In oberi genannten Einmündungsbereich haben sich in den letzten drei Jahren fünf Verkehrsunfälle ereignet. 
Es handelte sich jeweils um Fahrzeuge, die vom Haberkamp nach links in die Poppenbüttler Hauptstraße �in
biegen wollten. Die Maßnahme dient zur Verh!nderung von weiteren Unfällen dieser Art. 

·4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind de·r anordnenden Dienststelle umge�
hend schriftlich mitzuteilen. 

' · · 

5 Ausführµng 
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten. 

Die beigefügte Eriedigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung Z':J übersenden. 

Anlage(n) 

P/C -S500- CV 8.1 -SP2 










